
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Versteigerung von Fundrädern 
 
 

Es wird hiermit bekanntgegeben, dass die  
 

öffentliche Versteigerung 
 

der vom 01.10.2019 bis 30.09.2022 abgelieferten 
und nicht abgeholten Fundräder 

 
am Mittwoch, den 29.03.2023, ab 13:00 Uhr, 

 
im Jugendzentrum, Frühlingsstr. 1, Weiden i.d.OPf. 
 
stattfindet. 
 
Zur Versteigerung gelangen ca. 80 Fundräder. An-
dere Fundsachen kommen nicht zur Versteigerung. 

Die nächste Fundsachenversteigerung findet im 
Herbst statt. 
 
Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden gegen 
Barzahlung. 
 
Die Bevölkerung wird zu dieser Versteigerung herz-
lich eingeladen. 
 
 
Weiden i.d.OPf.  27.02.2023 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
– Hauptamt – 
 
Reiner Leibl 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

S a t z u n g  z u r  Ä n d e r u n g  d e r  S a t z u n g   
 

der Stadt Weiden i.d.OPf. 
für den Seniorenbeirat (Seniorenbeirats- 

satzung – SenBS) 
 
 
Die Stadt Weiden i.d.OPf. erlässt auf Grund Art. 
23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2022 (GVBl. S. 674) folgende  
 

Änderungssatzung: 
 

§ 1 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Wei-
den i.d.OPf. vom 27. Juli 2020 (ABl. Nr. 16 vom 17. 
August 2020) wird wie folgt geändert: 
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§ 9 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die berufenen Mitglieder des Seniorenbeirates 
sind ehrenamtlich tätig.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
 
Weiden i.d.OPf., 28.02.2023 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
 
Jens Meyer 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Weiden i.d.OPf. und  

Aktualisierung des Landschaftsplans  
der Stadt Weiden i.d.OPf.  

 
– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Wei-
den i.d.OPf. hat am 04.02.2016 unter der Nr. 28 be-
schlossen den Flächennutzungsplan einer 
Gesamtfortschreibung zu unterziehen. Die Verwal-
tung wurde beauftragt das Bauleitplanverfahren 
gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten. 
 
Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Weiden i.d.OPf. ist 
der Vorentwurf des Landschaftsplans zu integrie-
ren. 
 
Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. hat am 
16.01.2023 unter der Nr. 2 den Vorentwurf des Flä-
chennutzungsplans mit integriertem Landschafts-
plan gebilligt und beschlossen die Öffentlichkeit 
über die Ziele und Zwecke der Planung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB zu unterrichten und die frühzeitige 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 
 

Der Geltungsbereich (siehe nebenstehende An-
lage) ist wie folgt abgegrenzt: 
 
Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Stadt-
gebiet von 7.052 ha.  
 
Zielsetzung der Bauleitplanung: 
 
Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der 
Stadt Weiden trat bereits im Jahr 1993 in Kraft. Um 
auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet 
zu sein, bedarf es einer gesamtstädtischen Strate-
gie für die städtebauliche Entwicklung Weidens. Es 
bedarf zudem einer Aktualisierung der Ziele für die 
gesamtstädtische Entwicklung in den Bereichen Be-
völkerung, Gewerbe, Kultur, Landschaft und Um-
weltbelange. Dies zeigt auch die Tatsache, dass der 
Flächennutzungsplan bereits 30 Änderungen, die 
einzelne Teilbereiche betreffen, vorweist. Derzeit 
befinden sich zwei weitere Flächennutzungsplan-
änderungen im laufenden Verfahren. Des Weiteren 
haben sich verschiedene formelle Rahmenbedin-
gungen geändert. Beispielsweise haben die Um-
weltbelange in der Abwägung heute ein deutlich 
stärkeres Gewicht, Vorschriften und Rechtspre-
chungen haben sich geändert. Vor diesem Hinter-
grund hat der Stadtrat der Stadt Weiden ent- 
schieden, den Flächennutzungsplan als Basis für 
die weiteren Entscheidungen in der Stadtentwick-
lung und als langfristigen, gesamtheitlichen Leitfa-
den für die nächsten 15-20 Jahre aufzustellen. Mit 
der Fortschreibung erhält auch der Landschaftsplan 
als integrierter Teil des Flächennutzungsplans ent-
sprechende Verbindlichkeit. 
 
Planinhalt ist im Wesentlichen: 
Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende 
Bauleitplan einer Gemeinde. Er stellt für das ge-
samte Gemeindegebiet die sich aus der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 
der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Grund-
lage hierfür sind die voraussehbaren Bedürfnisse 
der Gemeinde (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 
Der Flächennutzungsplan ist den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Aus ihm 
heraus sind nachfolgend die Bebauungspläne zu 
entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Der Flä-
chennutzungsplan entfaltet gegenüber den Bür-
ger*innen keine unmittelbaren rechtlichen 
Wirkungen, ist jedoch behördenverbindlich. 
 
Der vorliegende Vorentwurf des Flächennutzungs-
plans besteht aus einer Planzeichnung und der Be-
gründung. Der Landschaftsplan ist integrierter 
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Bestandteil des Flächennutzungsplans. Der Um-
weltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen geson-
derten Teil der Begründung. Ebenso sind Beipläne 
und Themenkarten aufgeführt, die im Hauptplan 
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgenom-
men werden können. Unterschiedliche Lösungen, 
die sich in der städtebaulichen Überlegung (z.B. bei 
Standortentscheidungen und Gestaltungsfragen) 
ergeben, sollen grundsätzlich im Bauleitplanverfah-
ren untersucht werden. Sie sind für die Willensbil-
dung der Gemeinde bedeutsam und können auch 
in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
bracht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden auf-
grund möglicher Nutzungskonflikte alle alternativen 
Nutzungsmöglichkeiten bzw. Nutzungskonkurren-
zen aufgezeigt. Die Auflösung des Konflikts, d.h. die 
Entscheidung für eine konkrete Nutzung, ist im lau-
fenden Verfahren durch Abwägung der konkurrie-
renden Belange durch die Gemeinde vorzunehmen. 
 
Damit sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten kann und um der 
Öffentlichkeit Gelegenheit zu Stellungnahmen zu 
geben, liegt der Vorentwurf des Flächennutzungs-
plans mit der Begründung sowie der Vorentwurf 
des Landschaftsplan, inkl. Bericht, gem. § 3 Abs. 1 
BauGB in der Zeit von 
 

Dienstag, dem 28.03.2023 bis 
einschließlich Dienstag, dem 09.05.2023 

 
bei der Stadtverwaltung Weiden i.d.OPf., Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Dr.-Pfleger-Str. 15, 
92637 Weiden i.d.OPf., Zimmer 2.22, öffentlich aus 
und kann in den Dienststunden  
 

montags, dienstags, mittwochs und freitags 
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
14:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

 
von jedermann eingesehen werden. 
 
Die ausgelegten Unterlagen können auch im Inter-
net unter https://www.weiden.de/wirtschaft/stadt-
planung/bauleitplanverfahren/laufende-verfahren/gf
-fnp eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen sind schriftlich, zur Niederschrift 
oder per E-Mail bei der Stadtverwaltung Weiden 
i.d.OPf. innerhalb dieser Frist abzugeben. Stellung-
nahmen, die per E-Mail eingereicht werden, sind 
an stadtplanung@weiden.de zu richten. 

Einladung zur Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Erörterungsveranstaltung 

 
Im Rahmen einer Erörterungsveranstaltung soll 
über die Vorentwurfsplanung mit ihren Zielen und 
Auswirkungen berichtet und anschließend den Bür-
gerinnen und Bürgern die Gelegenheit gegeben 
werden, sich zu den Ausführungen zu äußern. 
Daher wird hiermit zur Öffentlichkeitsbeteiligung am 
Mittwoch, dem 29.03.2023 ab 18 Uhr in die Max-
Reger-Halle, Gustav-von-Schlör-Saal, 92637 Wei-
den i.d.OPf. eingeladen. 
Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erwünscht 
und bis zum 28.03.2023 unter marion.stelzl@wei-
den.de oder stadtplanung@weiden.de möglich.  
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
https://www.weiden.de/datenschutz  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
 
Weiden i.d.OPf., 07.03.2023 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
 
Jens Meyer 
Oberbürgermeister 
 
(Skizze siehe Seite 4)
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Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan Weiden i.d.OPf.
Anlage  -   räumlicher Geltungsbereich

räumlicher
Geltungsbereich
(Stadtgrenze)

Stadtplanungsamt Weiden i.d.OPf.
03.03.2023, wn

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022
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